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A M T S B L A T T
der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
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Baukindergeld

Die Möglichkeit zur Beantragung von Baukindergeld endet in Kürze.
Um die KfW-Leistung zu erhalten müssen Baugenehmigung oder Be-
stätigung der Genehmigungsfreistellung bis spätestens 31.03.2021
erteilt sein. Bitte beachten Sie diese Vorgabe, wenn Sie Baukindergeld
beantragen möchten. Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid und
das Landratsamt Kitzingen weisen darauf hin, dass aufgrund der bald
auslaufenden Frist mit einem erhöhten Aufkommen von Bauanträgen
und damit einer verlängerten Bearbeitungszeit zu rechnen ist! Rei-
chen Sie die Bauanträge daher so zügig und so früh wie möglich ein,
wenn Sie Baukindergeld beantragen möchten!

l Bauanträge, die unter die Genehmigungsfreistellung fallen, sollten
möglichst bis 01.03.2021 bei der Verwaltungsgemeinschaft Wiesent-
heid vollständig vorliegen.

l Bauanträge, welche nicht im Freistellungsverfahren behandelt wer-
den können, benötigen eine Baugenehmigung. Neben der Vorprü-
fung durch die Verwaltungsgemeinschaft und die Genehmigung
durch die Baugenehmigungsbehörde am Landratsamt ist in diesem
Fall auch ein Beschluss des zuständigen Gemeinderates erforderlich.
Um eine rechtzeitige Bearbeitung zu gewährleisten, müssen die Bau-
anträge spätestens in der KW 8/9 die Gemeinderäte zur Weiterleitung
an das Landratsamt passiert haben. Es gelten daher folgende Einrei-
chungsfristen:

– Abtswind: 12.02.2021 (Sitzung 22.02.2021)
– Castell: 19.02.2021 (Sitzung voraussichtlich 01.03.2021)
– Rüdenhausen: 19.02.2021 (Sitzung: 01.03.2021)
– Wiesentheid: 08.02.2021 (Sitzung 11.02.2021)

Bitte achten Sie darauf, dass die Mappen vollständig mit allen gesetz-
lich vorgeschriebenen Unterlagen, Nachweisen und Unterschriften
eingereicht werden, um Verzögerungen und Nachfragen zu vermei-
den.

Weitere Informationen zum Baukindergeld finden Sie unter
www.kfw.de unter dem Stichwort „Baukindergeld“.
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Amtliche Bekanntmachungen der VGem

Ferienbetreuungsangebot 2021 in Wiesentheid

Liebe Familien, in den Osterferien, der 2. Woche der Pfingstferien, in
den 3 letzten Wochen der Sommerferien und auch in den Herbstfe-
rien wird eine Ferienbetreuung für Kinder von 6-12 Jahren angebo-
ten.

Die Ferienbetreuung wird 2021 wie folgt angeboten:
Osterferien 29. 03. bis 01. 04. 2021 + 06. bis 09. 04. 2021
Pfingstferien 31. 05. bis 04. 06. 2021
Sommerferien 23. bis 27. 08. 2021 + 30. 08. bis 03. 09. 2021
+ 06. bis 10. 09. 2021
Herbstferien 02. bis 05. 11. 2021

Die Ferienbetreuung wird nur dann durchgeführt, wenn pro Ferien-
zeitraum mindestens 10 Anmeldungen bis zum 28. 02. des Jahres
vorliegen. Lediglich für die Herbstferien ist die Anmeldung bis zum
30. 09. 2021 möglich.

Bei Bedarf bitte umgehend anmelden!

Weitere Informationen und Anmeldeformulare zur Ferienbetreuung
2021 stehen zum Download unter
www.markt-wiesentheid.de/freizeit/ferienbetreuung/ bereit. Das An-
meldeformular kann persönlich im Rathaus abgegeben oder unter-
schrieben und gescannt an folgende E-Mail geschickt werden:
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de
Eine Bestätigung Ihrer Anmeldung bekommen Sie per Mail nach Be-
endigung der aktuellen Anmeldefrist (28. 02. 2021). Bitte hierfür eine
E-Mail-Adresse im Anmeldeformular angeben!

Ansprechpartnerin:
Eva Virué, Telefon: (0 93 83) 97 35-38
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Carl-Stumpf-Bibliothek Wiesentheid

Ab sofort ist die Carl-Stumpf-Bibliothek wieder zu den regulären Öff-
nungszeiten Montag, Mittwoch u. Donnerstag von 15.30 bis 17.30
Uhr geöffnet, allerdings nur zur Abgabe und Abholung von Medien.

Es kann keine Ausleihe wie bisher erfolgen, sondern es dürfen ledig-
lich verpackte Medien zurückgegeben und vorher bestellte Medien
abgeholt werden („Click-and-Collect“). Der Austausch der Medien
erfolgt kontaktlos. Sie stellen Ihre mitgebrachten Medien im Flur ab,
nehmen Ihre verpackten Medien mit und verlassen die Bibliothek so-
fort wieder durch den Hinterausgang. Ein Aufenthalt in der Bibliothek
ist nicht zulässig. Das Angebot der Bibliothek kann auf der Home-
page www.carl-stumpf-bibliothek.de eingesehen werden.

Informationen aus der VGem
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Für diesen Service ist es notwendig, dass Sie jeweils am selben Tag
bis spätestens 14.00 Uhr Ihre Bestellung per E-Mail an
info@carl-stumpf-bibliothek.de aufgeben. Es können max. 5 Medien
bestellt werden.
Außerdem ist es erforderlich, dass Sie am selben Tag telefonisch ab
14.00 Uhr einen Termin zur Abholung unter Tel. (0 93 83) 99 40 71
vereinbaren und diesen zwingend einhalten. Zutritt ist nur mit FFP2-
Maske erlaubt. Bitte kommen Sie nach Möglichkeit alleine ohne an-
dere Familienmitglieder. Die bereit gestellten Medien sind
desinfiziert. Die Möglichkeit der Abholung besteht für alle Leser.
Der bisher praktizierte Lieferservice ist eingestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin alle derzeit ausgeliehenen
Medien pauschal bis 15.04.2021 verlängert sind. Weitere Verlänge-
rungen erfolgen pauschal je nach Pandemie-Lage automatisch, so-
lange ein regulärer Betrieb nicht möglich ist. Dies können Sie auf
ihrem Leser-Konto einsehen. Versäumnisgebühren fallen nicht an. Es
besteht vorher keine Rückgabepflicht.

Zusätzlich zu o.g. Angebot besteht die Möglichkeit der Onleihe über
e-MedienBayern. Dort können kostenlos eBooks, ePapers und eAu-
dios ausgeliehen werden. 

Bayerisches Landesamt für Statistik

Mikrozensus 2021 im Januar gestartet
Auch im Jahr 2021 wird in Bayern wieder der Mikrozensus, eine amt-
liche Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Bevölkerung durch-
geführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik
werden dabei im Laufe des Jahres rund 60.000 Haushalte in Bayern
von besonders geschulten und zuverlässigen Interviewerinnen und
Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in die-
sem Jahr Fragen zur Gesundheit befragt. Für den überwiegenden Teil
der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.
Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle Haushalte die Arbeit
der Erhebungsbeauftragen zu unterstützen.

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB)

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB, ist bun-
desweit ein Beratungsangebot für Menschen mit (oder bei drohender)
Behinderung und deren Angehörige. Sie dient als Wegweiser für Rat-
suchende zur Teilhabe und Rehabilitation. Willkommen sind alle
Menschen mit verschiedensten Einschränkungen und egal in wel-
chem Alter.
Fragen zu Themen wie Arbeit, Wohnen oder Freizeitgestaltung wer-
den genauso beantwortet wie Fragen zu Pflege oder zu Anträgen.
Menschen mit Hörbehinderung können von Mitarbeitern mit Gebär-
densprachkompetenz beraten werden. 
Im Team beraten auch Selbstbetroffene (Peers) mit Behinderung. 

Die EUTB der IFD Würzburg GmbH berät:
l zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe 
l im Vorfeld der Beantragung
l über Unterstützungsmöglichkeiten verschiedener Einrichtungen
l bedarfsorientiert und individuell
l ganzheitlich und umfassend
l dahingehend, selbstbestimmt und eigenständig zu leben
l kostenlos und vertraulich

Auch während des Corona-Lockdowns sind wir weiterhin für Sie da
und beraten Sie gerne telefonisch!

EUTB Büro Kitzingen
Marktstraße 46-48 
97318 Kitzingen
Sprechzeiten aktuell nur am Telefon:
Steffen Forstner, (0151) 58 05 04 77
Jutta Liehr, (0151) 58 05 04 51
Email: liehr.jutta@eutb-wuerzburg.de

forstner.steffen@eutb-wuerzburg.de

Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen

Anmeldung an der Wirtschaftsschule für Schuljahr 2021/22 Einstieg
auch in Jahrgangsstufe 6 möglich!
Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vierjährige
Wirtschaftsschule (Klassen 7 – 10 bzw. mit Vorklasse 6 – 10) und die
zweijährige Wirtschaftsschule (Klassen 10 – 11) angemeldet werden.

Anmeldung und Probeunterricht:
Beginn des Anmeldezeitraums: 22. 02. 2021
Probeunterricht: 3. Mai bis 5. Mai 2021
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis, die Geburts-
urkunde des Kindes sowie einen Nachweis über ausreichenden Ma-
sernschutz mit.
Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik „Downlo-
ads“ auf unserer Schulhomepage.
Eine vertiefte ökonomische Grundbildung macht das besondere Profil
der Wirtschaftsschule aus, die bundesweit zu einem anerkannten
mittleren Schulabschluss führt: Hier erlernen die Schülerinnen und
Schüler fächerübergreifend und praxisnah die lebens- und berufs-
praktischen Kompetenzen, um auf private und berufliche Problem-
stellungen angemessen und flexibel reagieren zu können sowie diese
eigenständig zu lösen.
Die Schule ist eine von zwei staatlichen Wirtschaftsschulen in Un-
terfranken. An staatlichen Schulen ist kein Schulgeld zu entrichten.
In der vierjährigen Wirtschaftsschule wird der Besuch einer gebun-
denen Ganztagesklasse angeboten.
Informationsveranstaltungen in gewohnter Weise werden voraus-
sichtlich nicht stattfinden. Wer sich für den Besuch der Wirtschafts-
schule interessiert, hat die Option, jederzeit einen Termin für ein
Beratungsgespräch zu vereinbaren (Kontaktdaten siehe unten)
und/oder sich auf unserer Homepage unter anderem die Online-„In-
formationsveranstaltung“ anzusehen unter https://www.wirtschafts-
schule-kt.de/home/online-informationsveranstaltung.html

Öffnungszeiten des Sekretariats:
MONTAG bis FREITAG: 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Kontakt und Auskünfte:
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen,
Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen
Tel: (0 93 21) 9 29 89-0, Fax (0 93 21) 9 29 89-2 99
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de
Homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de

Sammlung von Erntekunststoffen und Pflanzen-
schutzmittelverpackungen im Kreis Kitzingen

Auch in diesem Jahr werden wieder Agrarfolien und Pflanzenschutz-
mittelverpackungen gesammelt. Die Aktion findet vom 23. bis 25.
Februar im Kompostwerk Klosterforst statt und richtet sich ausschließ-
lich an landwirtschaftliche Betriebe. Angenommen werden die Ab-
fälle an diesen drei Tagen von 09.00 bis 17.00 Uhr. Organisiert wird
die Sammlung von den Rücknahmesystemen ERDE und PAMIRA. 

Die Erntekunststoffe können in vier Fraktionen angeliefert werden.
Zur ersten Fraktion zählen Silo-Abdeckfolien, Silo-Unterziehfolien
sowie Silo-Folienschläuche. In die Fraktion 2 werden Stretch- bzw.
Wickelfolien und Netzersatzfolien von Silageballen gezählt. Als dritte
Fraktion können auch Ballennetze abgegeben werden. Die Ballen-
netze sind bereits an der Betriebsstätte in separaten Säcken zu erfas-
sen. 
Neu ist, dass nun als 4. Fraktion auch Pressengarne aus Kunststoff an-
genommen werden. Auch hier gilt: Pressengarne bereits an der Be-
triebsstätte in separaten Säcken erfassen. 
Diese vier Fraktionen müssen getrennt voneinander besenrein und
frei von Fremdstoffen sein. Außerdem dürfen Folien nicht länger als
drei Meter am Stück sein und müssen fest gebündelt angeliefert wer-
den. Bei der Abgabe spielt es keine Rolle, wo diese Kunststoffe ge-
kauft wurden oder welche Marke genutzt wurde. 

Aus dem Obst- und Weinbau werden bei der Sammlung Pheromon-
Dispenser kostenfrei angenommen. 
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Informationen der Sing- & MusikschuleNicht angenommen werden verschmutzte Folien, Foliengemische
sowie Verfrühungsfolien wie Spargel-, Mulch- und Erdbeerlochfolien.
Auch Folien, die mit Fremdmaterialien wie beispielsweise Eisen, Holz
oder Reifen vermischt sind, sämtliche Verpackungsfolien, Big-Bags,
Planen mit Faserstruktur sowie Luftpolsterfolien müssen abgewiesen
werden. 

Der erste Kubikmeter (entsprechen 250 Kilogramm) kann ohne eine
Kostenberechnung abgegeben werden (=Freimenge). Für größere
Mengen wird - nach Abzug der Freimenge - eine Gebühr von 116,30
€/Tonne erhoben. Alle Mengen werden am Kompostwerk eingewo-
gen. Die Gebühr kann sofort gezahlt werden. Alternativ ist eine Über-
weisung möglich. 
Schließen sich mehrere Abfallerzeuger zu einer gemeinsamen Liefe-
rung zusammen, so kann die Freimenge von 250 Kilogramm je Er-
zeuger abgezogen werden. Voraussetzung ist eine von allen
Abfallerzeugern ausgefüllte und unterschriebene Anlieferliste. Diese
Liste gibt es zum Herunterladen unter https://www.abfallwelt.de/ab-
faelle/kunststoffabfaelle/folien-und-hohlkoerper/. 

Damit das Rücknahmesystem PAMIRA eine sichere und umweltge-
rechte Entsorgung und Wiederverwertung der zurückgenommenen
Pflanzenschutzmittelverpackungen gewährleisten kann, sind bei der
Abgabe einige Vorgaben unbedingt zu beachten:
Alle Verpackungen für Pflanzenschutzmittel müssen bei der Abgabe
restentleert, sorgfältig ausgespült, offen, trocken und innen und außen
sauber sein. Die Verschlussdeckel werden separat angenommen. Be-
hälter mit einem Volumen von über 50 Liter müssen mittig durch-
trennt sein. Es werden auch von PAMIRA lizensierte volumenflexible
Verpackungen wie Säcke, Beutel und Schachteln aus Kunststoff und
Papier angenommen. Die Annahme dieser Verpackungen ist mengen-
unabhängig und kostenfrei. 
Nicht angenommen werden Kanister und Fässer für Motorenöl, Le-
bensmittel, Stallreiniger oder sonstige, nicht lizensierte Verpackun-
gen. 
Bei der Anlieferung werden die Verpackungen durch geschultes Per-
sonal geprüft. Sollten die Annahmebedingungen nicht erfüllt sein,
müssen Anlieferungen leider zurückgewiesen werden. 

Folien und Hohlkörper dürfen mit einer einzelnen Schnur gebunden
sein. Die Schnur muss bei Anlieferung nicht entfernt werden. 

Bei der Sammlung am Kompostwerk Klosterforst werden keine wei-
teren Kunststoffabfälle angenommen. Haushaltsübliche Hartkunst-
stoffabfälle wie beispielsweise leere Baueimer, Kisten, Wassertonnen,
Haushaltswannen, Wäschekörbe, Gießkannen, Gartenmöbel und
Spielsachen können ganzjährig und kostenfrei am Wertstoffhof des
Landkreises im Kitzinger Technologiepark conneKT angeliefert wer-
den. Kanister für Stallreiniger oder ähnliche gewerbliche Anwendun-
gen sind hingegen kein Fall für den Wertstoffhof. Diese entsorgt man
fachgerecht über das jeweilige Lizenzsystem (Entsorgungspartner) des
Herstellers.

Auch der Landkreis Kitzingen möchte in jedem Fall vermeiden, dass
das Serviceangebot an seinen Entsorgungsanlagen aufgrund von In-
fektionen oder Quarantänemaßnahmen des Personals eingeschränkt
werden muss. Aus diesem Grund sind zum Schutz vor dem Corona-
virus an den Entsorgungsanlagen Kompostwerk Klosterforst, Wertstoff-
hof Kitzingen und Bauschuttdeponien Iphofen und Effeldorf die
aktuellen Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln konsequent einzu-
halten. 

Weitere Informationen zu dieser Sammlung sowie zu den Annahme-
bedingungen gibt es für die Erntekunststoffe unter www.erde-recyc-
ling.de sowie für Pflanzenschutzverpackungen unter www.pamira.de.
Darüber hinaus hilft auch der Abfallberater am Landratsamt Kitzingen
weiter: Tel. (0 93 21) 9 28-12 34, E-Mail abfall@kitzingen.de. 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown mit sei-
nen Auswirkungen auf unser tägliches Leben hat besonders auch das
Bildungswesen betroffen.
Die Leidtragenden sind insbesondere die Kinder und Jugendlichen
und Sie als Eltern, aber auch wir als musikalische Bildungseinrichtung
in der allgemeinen Schullandschaft. Um unseren Musikschülern, von
der Musikalischen Früherziehung bis zum Instrumental- und Ge-
sangsunterricht weiterhin Unterricht anbieten zu können, geben sich
unsere Lehrkräfte mit viel Engagement und Kreativität viel Mühe das
Interesse und die Leistungsbereitschaft Ihrer Schüler durch Online-
Angebote aufrecht zu erhalten und natürlich um auch Ihnen, den Un-
terrichtsgeldzahlern soweit es geht gerecht zu werden. Natürlich ist
jedem klar, dass der Distanzunterricht kein vollwertiger Ersatz für den
Präsenzunterricht und dem direkten Kontakt zwischen Schüler und
Lehrer sein kann. Trotzdem ist es von größter Wichtigkeit weiterhin
das Interesse an der Musik / am Instrument zu erhalten und so gut
wie möglich zu fördern. Deshalb möchte ich Sie mit diesem Eltern-
brief bitten in Ihren Bemühungen nicht nachzulassen und unsere Ar-
beit weiterhin zu unterstützen.

Herzlichen Dank!
Hans-Joachim Krämer, Musikschulleiter

Unterrichtserteilung im Februar 2021
Auf Grund der Verlängerung des bestehenden Lockdowns wird wei-
terhin in den Instrumentalfächern und Gesang, sowie in den Musi-
kalischen Grundfächern (Musikgarten, MFE und MGA) an Stelle des
Präsenzunterrichts bis vorläufig 14.Februar 2021 digitaler Distanzun-
terricht erteilt!

Musikschulorchester
Die geplante Probe am Samstag, 06. 02 2021 muss leider ausfallen!

Die Faschingsferien 2021 entfallen! In der Veröffentlichung des Baye-
rischen Ministerialblattes wurden die sogenannten „Frühjahrsferien
2021“ vom 15. bis 19. 02. 2021 gestrichen. Somit wird in dieser
Woche auch an der Sing-und Musikschule Steigerwald laut Art. 6 un-
serer Schulordnung, wie auch bei den allgemeinbildenden Schulen,
Unterricht erteilt. Art. 6 der Schulordnung der Sing-und Musikschule
Steigerwald e.V.: Das Schuljahr der Sing- und Musikschule beginnt
am 01.09. und endet am 31.08. des darauffolgenden Jahres. Die Fe-
riendauer und die unterrichtsfreien Ferientage richten sich nach den
für die staatlichen Schulen geltenden Bestimmungen.
Distanzunterricht statt Präsenzunterricht
Art.15 Schulordnung Gesundheitsbestimmungen / Rechtsverordnung
/ Behördliche Anordnung. Beim Auftreten ansteckender Krankheiten
sind die allgemeinen Gesundheits- bestimmungen für Schulen (ins-
bes. Bundesseuchengesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten beim Menschen) anzuwenden. Der Unterricht der
Musikschule findet grundsätzlich als Präsenzunterricht statt. Online-
Angebote können diesen ergänzen. In Zeiten von Schließung der Mu-
sikschule aufgrund von Rechtsverordnung oder behördlicher
Anordnung kann der Unterricht durch digitale Technologien im Rah-
men der rechtlichen Vorgaben erfolgen.
D.h.: Wird seitens der Musikschule auf Grund behördlicher Anord-
nung (zur Zeit: Lockdown Covid 19-Pandemie) Onlineunterricht (Dis-
tanzunterricht) angeboten, gilt dieser als Ersatz für den
Präsenzunterricht.
Wird der Onlineunterricht seitens der Schüler oder deren Eltern
(Schulgeldzahler) grundsätzlich abgelehnt oder kann dieser auf
Grund technischer oder organisatorischer Probleme seitens der El-
tern-/Schülerschaft nicht zustande kommen, besteht in der Folge da-
raus in der Regel kein Anspruch auf Nachholung als Präsenzunterricht
und auch kein Anspruch auf Rückerstattung der Unterrichtsgebühren
für die Zeit des Unterrichtsausfalls!
In begründeten und nachvollziehbaren Einzelfällen kann auf schrift-
lichen Antrag des Unterrichtsgeldzahlers bei der Schulleitung in Ab-
stimmung mit dem 1.Vorsitzenden der Musikschule, 1.Bgm. Klaus
Köhler – Markt Wiesentheid über eine verhältnismäßige Rückerstat-
tung entschieden werden.

Die Musikschulleitung
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Amtsstunden des Ersten Bürgermeisters Jürgen Schulz
Amtsstunde: DIENSTAG von 18.00 bis 19.00 Uhr,
Telefon Rathaus (0 93 83) 3 00 oder Telefon (01 51) 11 98 07 70
oder e-mail: rathaus@abtswind.de

Aus der Sitzung des Marktgemeinderates
Abtswind vom 25. 01. 2021

2.   Verkehrsregelungen Hauptstraße - Stämmbauersweg - Wein-
     straße;
     Antrag auf Aufhebung „Rechts-vor-Links-Regelung“ im Stämm-
     bauersweg und Einführung in der Hauptstraße verbunden mit
     Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 kmh; Weinstraße – bessere
     Sichtbarkeit der Geschwindigkeitsbegrenzung
Dem Marktgemeinderat liegt das Schreiben von des Antragstellers
vom 15.11.2020 bezüglich der Entlastung der Hauptstraße vom
Durchgangsverkehr vor.
Die Einführung der Tempo 30 Zone im Stämmbauersweg mit Einfüh-
rung der rechts vor links Regelung und entsprechenden Radarkon-
trollen haben zu einem verstärkten Fahrzeugaufkommen in der
Hauptstraße geführt.
Es wird beantragt, die Hauptstraße vom Durchgangsverkehr zu ent-
lasten und die Regelung im Stämmbauersweg rückgängig zu machen.
Ferner soll eine deutliche Verkehrsführung an den Ortseingängen er-
folgen.
Zu dem Antrag wurde eine Stellungnahme der unteren Verkehrsbe-
hörde eingeholt welche dem Gemeinderat bekanntgegeben wird.
Auch wurde auf das Schreiben des Landratsamtes Kitzingen vom
17.10.2016 verwiesen. Ferner wird mitgeteilt, dass aufgrund des
Schreibens des Innenministeriums vom 18.05.2017 es nun möglich
ist, im Bereich von Kindergärten oder Schulen die Geschwindigkeit
auf 30 km/h zu reduzieren.
Bürgermeister Jürgen Schulz teilt mit, dass in Escherndorf eine ent-
sprechende Tempo 30 Zone Bestand ist und die Situation ähnlich ist.
In Nordheim besteht am Kindergarten eine 30er Beschränkung.
Es wird bemerkt, dass es absurd wäre, wenn die Regelung am Stämm-
bauersweg wieder geändert werden würde. Tempo 30 in der Haupt-
straße wäre nicht schlecht.
Es wird festgestellt, dass mehr durch das Dorf gefahren wird, weil
dort nicht geblitzt wird.
Es wird zum Ausdruck gebracht, dass ein Ortstermin wie auch ein
Immissionsgutachten, nichts bringen werden. Derzeit ist weniger Ver-
kehr, wegen der vorhandenen Sperrungen Richtung Untersambach
sowie Rehweiler.
Die Begutachtung soll erst gemacht werden, wenn die Straße nach
Rehweiler wieder auf ist. Die Anlieger aus den Siedlungen sollten da-
rauf hingewiesen werden, den Stämmbauersweg zu nutzen.
Eine Anliegerin weist darauf hin, dass die Reduzierung auf 30 auch
mit den fehlenden Gehsteigen begründet werden könnte.
Es wird mitgeteilt, dass wegen der Änderungen am Stämmbauersweg
eine Verlagerung des Verkehrs stattgefunden hat.
Es wird bemerkt,dass nach dem Stämmbauersweg Unklarheit besteht,
welche Geschwindigkeit gilt, insbesondere in der Weinstraße.
Es wird die Meinung vertreten, dass das rechts vor links Schild nahe
der Fa. Burlein schlecht sichtbar ist.

Beschluss:
1) Der Marktgemeinderat beschließt die Reduzierung auf 30 km/h in
der Hauptstraße weiterzuverfolgen.
2) Die Verkehrsregelung im Stämmbauersweg mit Zone 30, rechts vor
links sowie entsprechenden Kontrollen wird beibehalten.
3) Die Geschwindigkeit „30 km/h“ in der Weinstraße sowie im weite-
ren Verlauf der anderen Straßen soll besser kenntlich gemacht werden.

3.   Anschlussnutzung Hauptstr. 44
Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung vom 23.11.20 dafür ausge-
sprochen für die Ermittlung der Anschlussnutzung des alten Kinder-
gartens eine Arbeitsgruppe zu bilden.

Amtliches aus Abtswind
Zwischenzeitlich liegt beim Markt Abtswind eine Anfrage des Elisa-
bethen Heim-Vereins e.V. vor, den alten Kindergarten ab September
2021 anzumieten. Der Elisabethen Heim-Verein e.V. ist der Träger
der Kindertageseinrichtungen des Marktes Wiesentheid. Nachdem im
Gemeindegebiet Wiesentheid derzeit keine freien Betreuungsplätze
vorhanden sind und sich die geplanten Baumaßnahmen voraussicht-
lich noch 3-4 Jahre hinziehen werden, benötigt sowohl der Markt
Wiesentheid, als auch der Trägerverein eine Option, Betreuungs-
plätze anzubieten.
Das Gebäude wurde von den Verantwortlichen besichtigt und ist auf
Zustimmung gestoßen.
Der Marktgemeinderat Abtswind wird nun gebeten, darüber zu ent-
scheiden, ob das Gebäude für einen Zeitraum von 3 Jahren, optionale
Verlängerung auf 4 Jahre, an den Elisabethen Heim-Verein e.V. ver-
mietet werden kann.
Nach Rücksprache mit der Fachaufsicht ist die Einrichtung einer al-
tersgemischten Gruppe sog. „Notbetreuung“ möglich; genaue Bedin-
gungen werden voraussichtlich im Januar 2021 besprochen, wenn
der Markt Abtswind der Nutzung durch den KiTa-Trägerverein Wie-
sentheid zustimmt.
Der Zweiter Bürgermeister war beim Besichtigungstermin mit anwe-
send und hat mit der Kirchenverwaltung Kontakt aufgenommen, ob
die Verpachtung des ehemaligen Spielplatzes, vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat, rückgängig gemacht werden
könnte, damit den Kindern auch weiterhin die Möglichkeit eines
Spielplatzes angeboten werden kann.
Hinsichtlich der Auslastung des Kindergartens wird angefragt. Es wur-
den Überlegungen angestellt nach denen in den nächsten 9 Monaten
9 Kinder dazukommen. Dies entspräche 12 Kindern im Jahr. Es stellt
sich deshalb die Frage, ob Abtswind nicht selbst Probleme bekommt.
Der Bürgermeister teilt mit, dass in den nächsten 2 Jahren noch Luft
besteht. Es kommen auch nicht alle Kinder in die Krippe.
Seitens der Gemeinderäte wird zum Ausdruck gebracht dass es ab-
surd sei, dass der Kindergarten wieder als solcher genutzt werden
soll. Das Gebäude befindet sich in keinem guten Zustand. Kabel hän-
gen lose von der Decke herab. Es sollte das Archiv wie geplant un-
tergebracht werden. Er verweist auf die Streitigkeiten wegen der
Kindergartenerweiterung in Wiesentheid und gibt den Gemeinderä-
ten die Presseartikel hierzu seit 2016 zur Kenntnis. Die Diskussion
sei befremdlich.
Der zweite Bürgermeister teilt mit, dass nicht bekannt ist, dass Kabel
von der Decke herunterhängen. Bei einer Vermietung bestünde drei
Jahre die Möglichkeit, sich wegen der Nutzung des Gebäudes Ge-
danken zu machen. Das Archiv könne dann im Gebäude entspre-
chend geplant werden. Für den Chor eigne sich das Gebäude nicht
optimal. Das Gebäude würde auch in dieser Zeit entsprechend ge-
nutzt werden, was kein Fehler ist.
Es wird angesprochen, dass 25 Kinder kommen sollen, die angefah-
ren und wieder abgeholt werden. Es müsste der Spielplatz geändert
werden. Am neuen Kindergarten wird er nicht entsprechend genutzt
werden können.
Es wird vorgetragen, dass nicht ohne Grund ein neuer Kindergarten
gebaut wurde für Kinder von 1 bis 6. Der alte Kindergarten war nur
eine Notlösung. Probleme bestanden bei den Treppen. Einbauten sind
noch drin, die Garderoben wurden bereits abgebaut. Es müssen alle
angefahren werden. Der Spielplatz ist nicht zumutbar. Das Gebäude
heizt sich im Sommer auf. Beim Anstieg der Erwärmung ist das ein
zunehmendes Problem. Es bestehen beengte Verhältnisse; es gibt
Konflikte.
Der Zweiter Bgm. bemerkt, dass eine Vermietung auf 3 Jahre befristet
werden könnte und dann Schluss sei. Ein Spielplatz funktioniert nicht.
Es sei auch nur ein kleiner Spielplatz im Bereich des Kindergartens
selbst möglich.
Es wir angefragt, wie die Übergangslösung für den Kindergarten aus-
sehen würde. Eine Nutzung durch den Elisabethen Heim-Verein e.V.
ist nur möglich, wenn entsprechende Umbaumaßnahmen gemacht
werden. Über den Punkt wird schließlich abgestimmt.

Beschluss:
Für eine Nutzung des ehemaligen Kindergartens in der Hauptstraße
durch den Elisabethen Heim-Verein stimmen. Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:                3
Nein-Stimmen:           6
Persönlich beteiligt:    0
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4.   Bauangelegenheiten

4a. Bauantrag Neubau Wohnhaus, Am Altenberg 22, Fl. Nr. 600/5,
     Gemarkung Abtswind
Es wird ein Bauantrag über die Errichtung eines Wohnhauses in einer
Größe von 15,87 m x 14,99 m mit einem 25° Walmdach vorgelegt.
Es werden alle Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten.

Beschluss:
Das vorliegende Bauvorhaben wird durch den Marktgemeinderat zur
Kenntnis genommen.

4b. Bauantrag Neubau Wohnhaus, Am Altenberg 15, Fl. Nr. 600/24,
     Gemarkung Abtswind
Es wird ein Bauantrag über den Neubau eines Einfamilienhauses in
einer Größe von 16,80 m x 8,63 m mit einem Flachdach vorgelegt.
Es werden alle Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten.

Beschluss:
Das vorliegende Bauvorhaben wird durch den Marktgemeinderat zur
Kenntnis genommen.

4c. Bauantrag zur Errichtung einer Einfriedungsmauer auf 2 Grund-
     stücken an der Schwimmbadstraße, Fl-Nrn. 341 und 342,
     Gemarkung Abtswind
Für die Errichtung einer Einfriedungsmauer auf 2 Grundstücken an
der Schwimmbadstraße, Fl.-Nrn. 341 und 342, Gemarkung Abtswind
wurde ein Bauantrag vorgelegt.

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt den Bauantrag. Das Bauvorhaben ist
dem Landratsamt Kitzingen zur Genehmigung vorzulegen.
Es besteht damit Einverständnis, dass der Randstreifen gemäß dem
Gewässerentwicklungskonzept nördlich des Kantersbachs (SK37 und
SK38) in 10 m Breite ausgeführt werden soll.

5.   3 Möglichkeiten der Umsetzung des Parkraumkonzeptes in der
     Greuther Straße
Zur Umsetzung des Parkraumkonzeptes hat die Polizeiinspektion Kit-
zingen in Absprache mit den Verkehrsbehörden 3 mögliche Varianten
aufgezeigt:

– Variante 2:
Eingeschränktes Halteverbot Zone
Vorder- und Rückseite

Mit Zusatzzeichen

und evtl. Zusatzzeichen

Diese Verkehrszeichenkombination muss an allen möglichen Zu- und
Abfahrten der gewünschten Zone stehen.
Innerhalb sind keine wiederholenden Schilder erforderlich.
Die Parkstände müssen ebenfalls gekennzeichnet sein.
Grundsätzlich befuüchtet die Polizeiinspektion Kitzingen, dass eine
Einhaltung der Parkraumbeschilderung nur bei ausreichender Über-
wachung des ruhenden Verkehrs von z.B. der kommunalen Verkehrs-
überwachung gewährleistet ist.
Die Polizei könnte eine Überwachung nur ganz sporadisch durch-
führen.
Ein Ortstermin hierzu soll demnächst stattfinden. Um Beratung und
Beschlussfassung wird gebeten.
Im Gemeinderat wird diskutiert, das Parkraumkonzept auf der Inter-
netseite als Info zu veröffentlichen.
Es wird vorgeschlagen, das Konzept zunächst im Gemeinderat zu be-
sprechen.
Veröffentlicht sollte dann werden, was als möglich angesehen wird.
Die Angelegenheit soll in der nächsten Sitzung besprochen werden.
Es wird vorgeschlagen, das Thema soweit möglich, zunächst nichtöf-
fentlich zu besprechen
Eine Anliegerin der Greuther Straße erhält das Wort. Sie teilt mit, dass
ein abgemeldetes Fahrzeug in der Gasse abgestellt ist. Fahrzeuge wer-
den auf der Straße geparkt. Die Höfe sind meistens frei.

Helfen würde schon, wenn straßenfremde Fahrzeuge nicht in der
Gasse geparkt würden.
Mit gegenseitiger Rücksichtnahme käme man schon ein Stück weiter.
Eine Versammlung mit den Anliegern wird angeregt.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die Beschilderung des gesamten
Altortbereichs nach der Variante 2 mit der erforderlichen Beschilde-
rung sowie eine Kennzeichnung aller möglichen Parkstände.

6.   Raiffeisenbank Mainfranken, Spende
Der Vorsitzende gibt im Gemeinderat bekannt, dass die Raiffeisen-
bank Mainschleife-Wiesentheid e.G. dem Kindergarten Abtswind
einen Betrag in Höhe von 1.500 € gespendet hat.
Der Zuschuss wird für die Anschaffung der Sandkastenabdeckung im
Außenspielbereich verwendet.
Erster Bürgermeister Jürgen Schulz bedankt sich bei den Verantwort-
lichen in der Raiffeisenbank für die Unterstützung.
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis.

7.   Wünsche und Anträge öffentlich

– Der Vorsitzende teilt die Termine für die nächsten beiden Sitzungen
des Marktgemeinderates am 22.02. und 22.03.2021, jeweils um
20.00 Uhr, mit.

– Das 50-jährige Bestehen des Weinlehrpfads wird im Gemeinderat
angesprochen. Schilder müssen teilweise erneuert werden. Es ist zu
prüfen, was zu erneuern ist. Ggf. kommt eine Förderung aus dem Re-
gionalbudget in Betracht.

Es wird bemerkt, im Ort etwas zu machen, wegen der Toilettenpro-
blematik.

– Weiter teilt er mit, dass im Bereich des Anwesens Weidt in der
Weinstraße ein Kanaldeckel klappert.

– Es wird mitgeteilt, dass an der Absperrung Richtung Autobahnbrü-
cke die Leuchten nicht gehen. Ferner wäre der Absperrzaun wegen
des Sturms umgefallen.

– Er wird bemerkt, dass, wenn in der Hauptstraße eine Geschwindig-
keit von 30 km/h eingeführt werden soll, sollte auch in der Greuther
Straße 30 km/h vorgeschrieben werden.

– Zur Hauptstraße wird bemerkt, dass aufgrund des Zusammenhalts
der Bevölkerung die Leute, welche hier zu schnell fahren oder die
Hauptstraße bevorzugt benutzen, persönlich angesprochen werden
sollten.

– Auf die Mail der Dorfschätze bezüglich des Regionalbudgets wird
hingewiesen. Einreichungsfrist ist der 15.03.2021.
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Amtsstunden und Erreichbarkeit des Ersten Bürgermeisters
Gerhard Ackermann: DIENSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr,
DONNERSTAG von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tel.-Nr. (Rathaus): (0 93 83) 9 99 71, Tel. (privat): (0 93 83) 17 65.
Mail: buergermeister@ruedenhausen.de.

TSV Rüdenhausen 1862 e.V.

Malwettbewerb statt Kinderfasching
Wegen der Corona-Pandemie entfällt der Rüdenhäuser Kinderfa-
sching am Rosenmontag.
Um den Kindern eine kreative Freizeitbeschäftigung und eine Idee
gegen Langeweile anzubieten, haben sich die TSV-Faschingsverant-
wortlichen entschlossen, einen Malwettbewerb für Kinder durchzu-
führen. Das Thema und Motto lautet

Malt euer schönstes Faschingskostüm

und schickt Euer Gemälde mit Adresse sowie Telefonnummer nebst
Altersangabe bis spätestens 13. 02 2021 per Email an
tsv-ruedenhausen@web.de
Euer Bild kann aber auch in den Briefkasten an der Turnhalle oder
beim TSV-Vorsitzenden in der Ringstraße 20 eingeworfen werden. Es
gibt Preise zu gewinnnen.

Norbert Bergmann, TSV-Vorsitzender

Amtliches aus Rüdenhausen

Amtsstunden und Telefonnummer des Ersten Bürgermeisters
Christian Hähnlein (außer Feiertag):
DIENSTAG:          07.30 Uhr bis 09.00 Uhr
DONNERSTAG:   18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Telefon-Nr. (Rathaus): (0 93 25) 4 01, Fax (0 93 25) 98 07 89
E-mail: gemeinde@castell-gemeinde.de · www.castell-gemeinde.de

Bekanntmachung zur Sitzung des Gemeinderates

am MONTAG, 08. 02. 2021, 19.00 Uhr im Gemeindehaus Castell,
Großer Saal

Die Plätze für Zuhörer sind begrenzt auf die gültigen Abstandsregeln
wird hingewiesen.

TAGESORDNUNG

A. Öffentliche Sitzung

1.   Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der vergangenen Sitzung

2.   Vorstellung des Forstbetriebsplanes der Gemeinde Castell

3.   Vorstellung des Investitionsplanes mit Beschluss

4.   Beratung und Beschluss Kernwegenetzkonzept für Weinlagen

5.   Ergebnis des Ortstermins am 23.01.2021

6.   Verschiedenes

7.   Wünsche und Anträge öffentlich

8.   Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung

B. Nichtöffentliche Sitzung

Christian Hähnlein, Erster Bürgermeister

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Castell

Keine Präsenz-Gottesdienste bis 14. 02. 2021
Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis vorerst 14. Februar
finden weiterhin keine Präsenzgottesdienste in Castell statt. Die Got-
tesdienste werden nach wie vor im Livestream auf dem Youtube-Kanal
„Dekanat Castell“ übertragen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Amtliches aus Castell
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Amtsstunden
des Ersten Bürgermeisters Klaus Köhler

DONNERSTAG
Vormittag:     10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Nachmittag:  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminvereinbarung vorab unter Telefon (0 93 83) 97 35 21 oder
vorzimmer@wiesentheid.de zwingend erforderlich

Entfernung illegaler Müllentsorgung

An Feldwegen oder im Wald liegt Müll der dort nicht hingehört?
Unser Bauhof Wiesentheid ist in letzter Zeit leider wieder öfter un-
terwegs solche illegalen Müllentsorgungen zu entfernen. Da es sich
meist um Bauschutt handelt ist die Entsorgung mit hohem Aufwand
verbunden. Zum einen bedeutet dies oftmals auch zusätzliche Kos-
ten, aber vorrangig eine Gefahr für Umwelt und Tiere! Daher ist es
wichtig und richtig, auch als BürgerIn aufmerksam zu sein. Unser
Bauhof hofft auf die Mithilfe der BürgerInnen, um die illegale Müll-
entsorgung in der Markgemeinde beenden zu können. 
Hinweise auf die Verursacher nimmt das Rathaus vertraulich entge-
gen.

Klaus Köhler, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung zur Sitzung
des Marktgemeinderates

am DONNERSTAG, 11. 02. 2021, 19.15 Uhr
Steigerwaldhalle Wiesentheid

TAGESORDNUNG

A. Öffentliche Sitzung

1.   Beratung zur Anpassung der Wahlbezirke im Markt Wiesentheid

2.   Bauleitplanung

2a. Bebauungsplan „Weichseläcker I“ im OT Reupelsdorf;
     Behandlung der Stellungnahmen aus der Bürgeranhörung sowie
     der Anhörung der Träger öffentlicher Belange Billigungs- und
     Auslegungsbeschluss

2b. Bebauungsplan „Gartenwiesen“ im OT Feuerbach;
     Behandlung der Stellungnahmen aus der Bürgeranhörung sowie
     der Anhörung der Träger öffentlicher Belange Billigungs- und
     Auslegungsbeschluss

3.   Bauangelegenheiten

3a. Entwurfsplanung Umbau Balth.-Neumann-Str. 12b

3b. Bau einer PV-Anlage Fl.-Nummer 246 im städtebaulichen Sanie-
     rungsgebiet

3c. Sonstige Bauangelegenheiten

4.   Wünsche und Anträge öffentlich

B. Nichtöffentliche Sitzung

Bitte beachten Sie, dass die Zuhörerplätze begrenzt sind.

Klaus Köhler, Erster Bürgermeister

Amtliches aus Wiesentheid
Familienstützpunkt Wiesentheid

Liebe Familien,
aufgrund des verlängerten Lockdowns in der Corona-Pandemie sind
Präsenz-Veranstaltungen des Familienstützpunkts Wiesentheid noch
abgesagt.
Wir sind aber nach wie vor für Euch da. Telefonisch, per Mail oder
auch Online könntet Ihr den Familienstützpunkt erreichen.
Im aktuellen Programm finden alle kommende Angebote auch on-
line statt. Bei Interesse bitte anmelden.
Außerdem findet der Eltern-Kind-Treff online weiter statt.

„Eltern-Kind-Treff ONLINE“: Gemütlich bei einer Tasse Tee oder Kaf-
fee ins Gespräch mit Familien online kommen. Austausch, Infos und
Tipps zu Themen des Familienlebens und der Erziehung. Angebot für
Eltern mit Kindern zw. 0 bis 3 Jahren. Immer donnerstags (außerhalb
der Schulferien) von 10.00 bis 11.30 Uhr. Den Link für das Meeting
bekommt Ihr bei der Anmeldung per Mail.
Anmeldungen an familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

„Hilfe mein Kind macht mich aggressiv“: Gesprächsrunde für Eltern
über den Umgang mit dem täglich herausfordernden Erziehungsall-
tag. Ein Angebot zum Austausch von Eltern mit Kindern zw. 0-18 J.
Mit Andreas Laurien, Dipl. Psychologe, Erziehungsberatungsstelle KT.
MITTWOCH, 10. 02. 2021 von 18.30 bis 20.30 Uhr
Anmeldungen an: familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

„Babys erster Brei“: Praxisnahe Informationen zur gesunden Ernäh-
rung im ersten Lebensjahr. Wie einfach es ist, gesunde Babynahrung
selbst herzustellen, erfahren Sie in diesem Kurs. Außerdem nehmen
wir fertige Babynahrung unter die Lupe und diskutieren, welche Pro-
dukte empfehlenswert sind. Mit Elke Römmelt, Diätassistenin und Er-
nährungscoach.
SAMSTAG, 27. 02. 2021 von 09.00-12.00 Uhr in der Schulküche Ni-
kolaus-Fey-Schule, Wiesentheid
Infos und Anmeldung über
www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung/familie

Das komplette NEUE Programm für das 1. Halbjahr 2021 und weitere
Informationen des Familienstützpunkts Wiesentheid findet Ihr unter
www.markt-wiesentheid.de/bildung-soziales/familienstuetzpunkt

Ich freue mich auf die Zeit mit Euch.

Eva Virué
Telefon: (0 93 83) 97 35-38
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Jugendtreff HÄNG UP

Öffnungszeiten
Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre:
Montag – Mittwoch: 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Freitag: 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Für Kinder von 8 bis 11 Jahre:
Freitag: 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Öffnungs- und Schließzeiten in den Ferien werden rechtzeitig vor Fe-
rienbeginn bekannt gegeben.

Kontakt
TELEFON: (0 93 83) 9 09 98 76    MOBIL: (01 51) 61 63 15 15
E-MAIL: jugendtreff@wiesentheid.de
Homepage: www.jugendarbeit-wiesentheid.de

Soziale Medien
FACEBOOK: offener Jugendtreff Wiesentheid
INSTAGRAM: juz_whd

Während des Lockdowns bleiben die Räumlichkeiten des offenen
Treffs für Besucher geschlossen.

Informationen aus Wiesentheid
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KDFB Wiesentheid

Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu
Am 5. März stehen Frauen in über 150 Ländern auf und bilden eine
Gebetskette rund um den Globus. Alleine in Deutschland machen
jährlich mehr als 800.000 Menschen mit. Frauen jeweils aus einem
anderen Land schreiben den Text des Gottesdienstes. Für 2021
kommt er aus Vanuatu: Mit dem Motto „Worauf bauen wir?“ setzen
wir uns für eine gerechte und bewohn bare Erde ein. Dafür unterstützt
der Weltgebetstag jährlich mehr als 100 Projekte für Frauen und Mäd-
chen rund um den Globus. Ihre Spende stärkt Frauen vor Ort, damit
sie für ihre Rechte aufstehen können und ein selbstbestimmtes Leben
führen können.

Der ökumenische Weltgebetstag der Frauen findet heuer in der Pfarr-
kirche St. Mauritius am FREITAG, 05. 03. 2021 um 19.00 Uhr statt
und wird im Livestream übertragen.

Es können ca. 30 Personen persönlich teilnehmen (bitte unter Tel.
(0 93 83) 3 72 Mo, Di, Do u. Fr vormittags anmelden). Die Teilneh-
menden erhalten dazu das Heftchen, aber auch diejenigen, die zu-
hause am Bildschirm dabei sein wollen. Sie können es bis zum
15. 02. 2021 bei Anke Ruppert, Tel. (0 93 83) 9 02 95 11 oder Erika
Heining, Tel. (0 93 83) 9 92 18 kostenlos bestellen.

Um die vom Weltgebetstags-Komitee für die Frauenprojekte auf der
ganzen Welt dringend benötigten Spenden weiterleiten zu können,
werden wir ein Körbchen beim Gottesdienst am 05. 03. aufstellen,
es können aber auch Spenden im Briefumschlag bei Anke Ruppert
oder Erika Heining abgegeben werden.
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

TSV/DJK Wiesentheid

An die Mitglieder der Tennisabteilung des TSV/DJK Wiesentheid
1905 e.V.
Wie bereits im Amtsblatt KW 3 angekündigt, steht aufgrund des Aus-
scheidens des aktuellen Abteilungsleiters eine Mitgliederversamm-
lung zur Nominierung der neuen Abteilungsleitung an.
Bedingt durch den derzeitigen Lockdown planen wir hierzu eine vir-
tuelle Versammlung am SAMSTAG, den 20. 02. 2021, 17.00 Uhr. Um
sich einzuwählen stehen Euch 2 Optionen zur Verfügung:

Option 1: Die Einwahl erfolgt über einen „Browserlink“, den ihr se-
parat auf eure Mailadresse kurzfristig erhaltet. Ihr müsst dann einfach
am Samstag, den 20. 02. 2021 um kurz vor 17.00 Uhr mit einem
Doppelklick den im Mailpostfach hinterlegten Link aktivieren und
seid dann automatisch der geplanten Videokonferenz zugeschaltet.
Persönliche Email-Adresse bitte dazu kurzfristig an
tennis@tsv-djk-wiesentheid.de senden.

Option 2: Sollte Option 1 nicht möglich sein oder es zu technischen
Problemen kommen, könnt ihr unter folgender Nummer (0 93 83)
90 31 33 – die Einwahlnummer und den Code zur Konferenz bei Filip
Casaer erfragen.

Wir freuen uns gemeinsam mit Euch die zukünftige Ausrichtung des
Vereinsleben generationsübergreifend gestalten zu können.
Bleibt gesund!

Eure Vorstandschaft

Vereins-Nachrichten aus Wiesentheid
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Gottesdienstzeiten

Evangelische Gottesdienste

Katholische Gottesdienste

SONNTAG, 07. 02. 2021
Castell               09.30 Uhr  Gottesdienst – NUR im Livestream

Im Januar finden in Wiesentheid und Rüdenhausen keine Gottes-
dienste statt. Alles Weitere entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit
den Informationen im Amtsblatt.

Im Januar finden keine Gottesdienste in Abtswind statt.

SAMSTAG, 06. 02. 2021 Hl. Paul Miki und Gefährten
wi  19.00   (HM)  Wort-Gottes-Feier – Livestream

SONNTAG, 07. 02. 2021 5. Sonntag im Jahreskreis
wi  19.00   (PI)     Messfeier – Livestream für Sabina u. Rudolf Gernert
                           + Emil u. Margarete Renner + Hedwig Braun

MONTAG, 08. 02. 2021 Hl. Hieronymus Ämiliani 
wi  19.00   (PP)    Messfeier – Livestream für Fam. Unrath

DIENSTAG, 09. 02. 2021 Dienstag der 5. Woche im Jahreskreis
wi  08.30             Laudes (Kirche)
wi  19.00   (SK)    Wort-Gottes-Feier – Livestream

MITTWOCH, 10. 02. 2021 Hl. Scholastika
wi  19.00   (PI)     Messfeier – Livestream in einem besonderen Anliegen

DONNERSTAG, 11. 02. 2021 Gedenktag Uns. Lieb. Frau in Lourdes
wi  19.00   (MK)   Wort-Gottes-Feier – Livestream

FREITAG, 12. 02. 2021 Freitag der 5. Woche im Jahreskreis
wi  19.00   (PI)     Messfeier – Livestream für Hermine Schmitt III.

Ab sofort ist der Besuch eines Gottesdienstes nur mit FFP2-Maske
erlaubt!

Änderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage unter
www.sankt-benedikt.org

Die Gottesdienste finden zu den vorgegebenen Hygienebestimmun-
gen statt.
Aufgrund der aktuellen Situation sind die Sitzplätze begrenzt. Kom-
men Sie deshalb bitte rechtzeitig, damit für den Ordnerdienst alles
in Ruhe ablaufen kann.
Bitte nicht vergessen: FFP2-Maske und das eigene Gotteslob.

Abkürzungen:
ge = Geesdorf, mü = Münsterschwarzach, re = Reupelsdorf,
rü = Rüdenhausen, sh = Stadtschwarzach, un = Untersambach,
wi = Wiesentheid

(  ): PP= Pater Philippus, PI = Pater Isaak, AU = Aushilfe,
Gb = Gottesdienstbeauftrage/r, HH = Prof. Heribert Hallermann,
KL = Karl Leierseder, UR = Uwe Rebitzer, SK = Stephan Kleinhenz,
HM = Hermann Menth, MK = Malte Krapf,
IW = Schwester Isabel Westphalen, BG = Bettina Gawronski,
VS = Verena Sauer, AG = Anette Günther
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Sozialstationen im VGem-Gebiet

Bayerisches Rotes Kreuz
Ambulante Pflege im Raum Wiesentheid/Prichsenstadt
Telefon: (0 93 83) 9 03 24 23 oder (0 93 21) 21 03 50
Sprechzeiten des Büros im Seniorenpark Wiesentheid: immer vormit-
tags

Caritas-Sozialstation 
Häusliche Krankenpflege
Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolzhofen
Telefon: (0 93 82) 60 84 71
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 07.00 - 07.30 Uhr und 12.30 - 14.00 Uhr

Die Dorfschwestern GmbH & Co. KG
Häusliche Pflege und Entlastungsleistungen
Hauptstraße 75, 97320 Großlangheim
Telefon: (0 93 25) 9 89 73 73

Sozialdienste und Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand Landkreis Kitzingen e. V.
Treffen: Jeden 2. Dienstag im Monat,
Klinik Kitzinger Land,
19.00 Uhr im Gemeinschaftraum Ebene 1
Info: Udo Laxa, Rüdenhausen, Telefon: (0 93 83) 74 60
www.schlafapnoe-kt.de

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V.
Selbsthilfegruppe Rüdenhausen – Funktionstraining f. Osteoporose
Treffen: Mo. 17.45 – 18.45 Uhr, Turnhalle Rüdenhausen
Ansprechpartner: Herr Martin Klein
Telefon: (0 93 25) 5 39, E-Mail: kleinfeuerbach@t-online.de
www.osteoporose-Deutschland.de

Beratungsstelle für seelische und soziale Gesundheit
(nur für Erwachsene)
Rathaus Wiesentheid
Terminvereinbarung
Telefon: (0 93 21) 2 27 10 Telefax: (0 93 21) 92 14 64
E-Mail: akyuez @kvwuerzburg.brk.de
Sprechzeiten: Mo., Mi., Do. 08.45 - 12.45 Uhr, Di. 10.15 – 11.30
Uhr und 14.00 – 15.45 Uhr, Fr. 10.30 – 11.30 Uhr

Zeit füreinander e. V.
Nachbarschaftshilfe in Wiesentheid und Umgebung
Ansprechpartner: Irene Hünnerkopf, Telefon: (0 93 83) 15 21 und
Helma Schug (0 93 83) 25 15
Treffen: Jeden 3. Mittwoch im Monat (außer Ferien),
Musikschule Wiesentheid, 19.30 Uhr

Kostenlose Annahme durch den Landkreis an den 
Sammelstellen der einzelnen Gemeinden
– Papier und Kartonagen (maximal 1 Kubikmeter pro Monat)
– Elektrische und elektronische Kleingeräte

(in haushaltsüblichen Mengen, keine Bildschirmgeräte)
– Rote Tonne für Druckerpatronen, Tonerkartuschen, ausgediente
Trommeleinheiten von Druckern, Kopierern und Faxgeräten, CD,
DVD, Blu-Ray-Disk, Disketten.
Mobile Sammlung von Sperrabfall: telefonisch anmelden unter Tel.
09321-939460 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr),
online anmelden: www.knettenbrech-gurdulic.de/sperrmuell.
Nach Eingang der Anmeldung dauert es maximal 14 Tage, bis der
Sperrabfall abgeholt wird. Den Abholtermin teilt die Abfuhrfirma
rechtzeitig per Postkarte mit.
Bauschutt: Anlieferung von Kleinmengen bis 120 l kostenfrei bei der
Kreisbauschuttdeponie in Iphofen. Größere Mengen gegen Verrechnung.
Holzige Gartenabfälle:
Ablagerung im Kompostwerk Klosterforst (bis zu 1 Kubikmeter im Jahr
kostenfrei).
Es dürfen keine Gipskartonplatten abgeliefert werden. Diese müssen
in der Kreisbauschuttdeponie in Iphofen abgegeben werden.

Wertstoffsammelstelle Abtswind
Standort Maschinenhalle Abtswind.
Öffnungszeiten: SAMSTAG 10.00 bis 12.00 Uhr.
Häckselplatz in den Weinbergen.
SAMSTAGs von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und dort von 10.00 bis
12.00 Uhr kostenfreie Bauschuttannahme (pro Haushalt 120
Liter/Quartal).
Elektroschrott, Batterien und Tonerkartuschen werden nur noch
SAMSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr am Bauhof angenommen.

Wertstoffsammelstelle Castell
Standort: Bauhof, Greuther Straße 7, Castell.
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
Rasenrückschnitt aus Hausgärten (April–Oktober) an der Kläranlage.
Holzige Gartenabfälle am Häckselplatz Birklinger Straße.
Öffnungszeiten Container: Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr,
(Papier und Pappe/Elektroschrott)

Wertstoffsammelstelle Rüdenhausen
Standort: Bauhof Rüdenhausen
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
– Grüngut aus Hausgärten
– Metallschrott (in Kleinmengen)
Öffnungszeiten:
DIENSTAG 18.00 bis 19.00 Uhr, SAMSTAG 12.00 bis 14.00 Uhr.

Wertstoffhof Wiesentheid
Ab 03. 12. 2020 bis 27. 02. 2021 gelten folgende Öffnungszeiten:

DIENSTAG von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
SAMSTAG von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Es können aus dem Markt Wiesentheid angeliefert werden:
– Papier / Kartonagen, elektrische Kleingeräte / Batterien,
– Glas / Metall, Gehölzschnitt bis zu einer Stärke von max. 10 cm.
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Die Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt ausschließlich über die Zufahrt
zur Kläranlage. Das Tor und der Weg zur Kleingartenanlage dienen
nur als Ausfahrt!
Die Anlieferung aus anderen Gemeinden und die gewerbliche An-
lieferung sind nicht zulässig, da die Abfuhr der Abfälle bzw. des
Grüngutes kostenpflichtig ist und von der Gemeinde getragen wird.

Einwurfzeiten für die Container
Wir weisen darauf hin, daß aus Gründen des Lärmschutzes werktags
nur in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr Gegenstände in die Container
eingeworfen werden dürfen.
An Sonn- und Feiertagen sind Einwürfe in die Container nicht gestattet.

Wertstoffsammelstellen Sozialdienste
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Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine Not-
fallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, die Sie
ohne Anmeldung aufsuchen können. Die Bereitschaftspraxis befindet
sich in der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
Öffnungszeiten: MONTAG, DIENSTAG, DONNERSTAG 18.00 bis
21.00 Uhr, MITTWOCH, FREITAG 16.00 bis 21.00 Uhr, SAMSTAG,
SONNTAG, FEIERTAG 09.00 bis 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht auf-
suchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb der Öff-
nungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer
116 117 zu erreichen.
Bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen erreichen
Sie den Rettungsdienst unter Telefon 112.

SA   06. 02.  Apotheke am Rathaus, Dettelbach  Tel. 09324/2549
                    Stern-Apotheke, Kitzingen               Tel. 09321/4680
SO   07. 02.  Main-Apotheke, Mainstockheim     Tel. 09321/929430
                    Stadt-Apotheke, Gerolzhofen          Tel. 09382/99880
MO 08. 02.  Brücken-Apotheke, Kitzingen          Tel. 09321/91760
                    Riemenschneider-Apotheke, Volkach Tel. 09381/4100
DI   09. 02.  Kronen-Apotheke, Gerolzhofen      Tel. 09382/5963
                    Stadt-Apotheke, Mainbernheim       Tel. 09323/291
MI   10. 02.  Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen  Tel. 09321/6446
                    Weingarten-Apotheke, Dettelbach  Tel. 09324/9828810
DO 11. 02.  Falter-Apotheke, Kitzingen              Tel. 09321/4894
                    Franconia-Apotheke, Wiesentheid   Tel. 09383/9096750
FR   12. 02.  Apotheke am Markt, Schwarzach    Tel. 09324/9780700
                    Steigerwald-Apotheke, Geiselwind  Tel. 09556/921090

Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine Gebühr von
2,50 Euro abverlangt.
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 Stunden
später.

SAMSTAG, den 06. 02. und SONNTAG, den 07. 02. 2021
Dr. Oliver Tarenz

Berliner Straße 48, 97447 Gerolzhofen, Tel. (0 93 82) 31 07 06.

Öffnungszeiten der VGem Wiesentheid
MONTAG             08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr;
DIENSTAG            08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
MITTWOCH         08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr;
DONNERSTAG     08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr,
Einwohnermeldeamt: zusätzlich 16.00 bis 18.00 Uhr;
FREITAG               08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen.
Kommunale Verkehrsüberwachung: MITTWOCH 10.00 bis 12.00 Uhr.
Im BÜRGERSERVICEPORTAL können Sie auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Anträge online stellen: www.vgem-wiesentheid.de

Informationen bei Notfällen und Krisenfällen
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid hält für Notfälle entspre-
chende Facebook- und Twitter-Accounts zur schnellen Information
bereit. Sofern Sie die neuen Medien nutzen empfehlen wir, folgende
Accounts dauerhaft zu abonnieren:
Facebook: Seite „Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid“

https://www.facebook.com/VGemWiesentheid
@VGemWiesentheid

Twitter: Seite „VGem Wiesentheid“
@RathausWHD

Aktuelle Informationen werden zudem auf der Homepage
www.vgem-wiesentheid.de bekannt gegeben.

Telefonische Erreichbarkeit
der VGem Wiesentheid
Vorwahl Wiesentheid: 0 93 83
Amtsblatt 97 35-21
Archivwesen 97 35-29
Bauamt 97 35-26
Bautechnik 97 35-24
Beitragswesen 97 35-25
Bürgermeisteramt 97 35-21
Dorfschätze 97 35-15
Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro 97 35-11
Familienstützpunkt 97 35-38
Finanzverwaltung 97 35-18
Forstamt 97 35-23
Geschäftsleitung / Hauptamt 97 35-22
Gewerbeamt 97 35-16
Kassenwesen 97 35-16
Kommunale Verkehrsüberwachung 97 35-19
Kulturwesen 97 35-14
Ordnungsamt 97 35-22
Personalwesen 97 35-32
Sing- und Musikschule 97 35-30
Sozialwesen 97 35-14
Standesamt 97 35-13
Steuerwesen 97 35-18
Schulverband 97 35-27
Tourismus 97 35-37
Verbandsverwaltung 97 35-27
Vermittlung / Empfang 97 35-0
Telefax 97 35-33

Notruf Polizei/Verkehrsunfall 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Giftnotruf Nürnberg 09 11 / 3 98 24 51
Polizei Kitzingen 0 93 21 / 14 10
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notfallbereitschaft Bauhof Wiesentheid 01 75 / 2 28 40 94
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 01 60 / 99 22 21 23

Terminvereinbarungen im Rathaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Team unserer Geschäftsstelle ist gerne für Sie da und unterstützt
Sie in allen Angelegenheiten. Unsere Mitarbeiter*innen nehmen oft
auch Außendiensttermine wahr oder befinden sich in längeren Ge-
sprächen mit Bürger*innen. Um Sie mit Ihren Anliegen optimal und
ohne Wartezeiten betreuen zu können bitten wir um die Beachtung
folgender Hinweise:
– Das Bürgerbüro, den Empfang mit der Poststelle und das Tourismus-
büro können Sie jederzeit auch ohne Termin zu unseren Öffnungs-
zeiten aufsuchen. Dort werden die Anliegen nach der Reihenfolge
des Eingangs bearbeitet.
– In der Finanzverwaltung und im Bauamt ist zu unseren Öffnungs-
zeiten immer ein Ansprechpartner für Sie verfügbar. Wir empfehlen
Ihnen jedoch eine vorherige Terminvereinbarung. So haben Sie die
Gewissheit, dass der zuständige Sachbearbeiter auch im Haus ist und
sich ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen kann.
– In den übrigen Ämtern (Standesamt, Bürgermeisteramt, Verbands-
verwaltung, Hauptamt mit Personalamt und Archiv) ist eine Termin-
vereinbarung immer zwingend erforderlich. 
Wussten Sie schon? Unsere Mitarbeiter*innen vereinbaren mit Ihnen
nach Absprache auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten. Und:
viele Behördengänge können Sie mittlerweile online über unser Bür-
gerserviceportal (www.vgem-wiesentheid.de) bequem von zu Hause
erledigen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Zahnärztlicher Notfalldienst

Wichtige Rufnummern
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PHILIPP HAUPT
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Moderne und großzügige 4-Zimmer Wohnung mit ca.
140 qm im ersten Stock in ruhiger Lage in einem Ortsteil
von Geiselwind zu vermieten (Wohn- und Esszimmer
mit integrierter Küche und Speisekammer, drei Schlafzim-
mer und zwei Bäder). Die Wohnung kann teil- oder voll-
möbliert sowie leer, geschäftlich oder privat angemietet
werden, verfügt über LAN und SAT-Anschlüsse in allen
Räumen, sowie FBH im Wohnbereich und Bad.

Mobil (01 72) 8 50 47 65.
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